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,. DER BUNDESMIN·ISTER 

FÜR JUSTIZ 

XlV. Gesetzg(bUHt;Spel'ü.d(! 

17.103/27-I8/78 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

2'169 !AB 

1979 -01': 0 9 
zu 2-fcf.9/j 

,,, i e n _ n 

zu 21. 2189/J-NR/1978. 

Die schriftliche Anfrage der 
Herrn Abg.z.NRDr.Hauser und Genossen (Zl. 2189/J), 
betreffend die Verfassungs-und Gesetzmäßig};:eit 

von Teilen der bezirksgerichtlichen Gerichtsbarkeit 
beant\,rorte ich wie folgt: 

.fu 1) und 21 
Ich nehme Bezug auf meine Bee.:nt'·Tortungen 

der schriftlichen Anfragen d.er Herrn Al)g. z. NR Dr. Hauser 

und GerJ.ossen, Zl. 582/l.T-NR/1976 und 1557 /J-"1'$/1977, 
vom 6.9.1976 und 24.1.197B, JNZ 17.103/8·-I 8/76 und 
'17 1 "7/"2 I r"/77 d' , .l:'" ,. ;" 'J; .... b ' • OJ ~-- ,0 , a Ja auen ~ur ale gegens:anQ __ ~_en 
Fragen der Ausgang des von Herrn Leo Zand bei der 
Europäischen ~1enschenrechtskommission angestrengten. 
"!T f" . ht . d . J...pt 1 k'" v er a..1rens rJ.c~, ungs1;;elsen seJ.n nur.:.. e )Z,W. OllnT,e. 

Nach mir zue,egangenen Hi.tteilungensoll die Kommission 
über denlnhalt des von ihr'zu verfassenden Berichts 

. ' , 

bereits einen Beschluß gafaßt'heben; es ffi8ngelt nur 
noch an dessen ~lsfertigung; daß sich diese verzBgern 
vle:r'de, \'181" IUr mich nicht absehbe.r; nunmehr ist si e 

aber wohl in Bälde zu E'r,varten. 
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"';" ~ , 

Nach Erhalt des Berichts ';tlerden - im Sinn 

rne1ner zitierten Anfragebeant\V"ortung vom 24.1.1978 .­
die berei.ts getanen notvlendieen Schri tt.e zur Einleitung 

.des .auch für diesen Fragenkreis erfordel'lichen, 

klärenden Kompetenzfeststellungsverfahrens des 

Verfassungsgerichtshofes fortgesetzt .. und zum Abschluß 

gebracht werden. In diesem Zusammenl1ang möchte ich 
. aber betonen, deß erst nach DIJ.rchfUhrung dieses 
Verfahrens beurtei.l t werden kann ob bZ'il. '\'reIcher 

legislativer flfaBnahmen es bedarf? um die verfassungs­

rechtliche Unbedenklichkeit der angesprochenen Gerichts-
.. barkeit abzusichern. 

Zu 3) 

Hiezu weise ich auf meine obigen Au.sführungen 
undda.rauf hin, daß - sofern die Frage die verfassungs­
rechtliche Bedenklichkeit nicht vordegnehmen und damit 
dem erst herbeizufUhrenden Erkenntnis des Verfassungs..; 

gerichtshofs vorgreifen soll - Maßnahmen ja erst vor­

gesehen \'/erden können, '''lenn auf Grund des Erkenntnisses 
feststeht, daß solche erforderlich sind bzv.,r 0 welcher 

Natur. sie sein soll teno . Im übrigen meine lch; daß in 

den Art. 139 f. B-VG entsprechend Vorsorge getroffen 

worden ist, damit nlcht der einfache Gesetz- bzw. 
. . 

der Verordllungsgeber irgendwelche vorbeugenc1e Haßnahmen 

treffen muß, die sich da:n..11. unter Umständen als nicht 
zielfUhrend herausstelle:n .. 

3. Jänner 1979 ' 
Der Bu.ndesmi.ntster: 
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